
BayGlG: Art. 20 Kommunale Gleichstellungsbeauftragte

Art. 20  Kommunale Gleichstellungsbeauftragte 
 
(1) 1Die Bezirke, die Landkreise und kreisfreien Gemeinden bestellen, in der Regel nach vorheriger 
Ausschreibung, hauptamtliche oder teilhauptamtliche Gleichstellungsbeauftragte mit deren Einverständnis. 
2Die Gleichstellungsbeauftragten wirken im Rahmen der Zuständigkeit und finanziellen Leistungsfähigkeit 
des Bezirks, des Landkreises und der Gemeinde auf die Gleichstellung von Frauen und Männern in Familie, 
Beruf und Gesellschaft hin. 3Die Einzelheiten der Bestellung richten sich nach Art. 15 Abs. 3, die Aufgaben, 
Rechte und Pflichten der Gleichstellungsbeauftragten nach Art. 16 bis 19, soweit nicht durch Satzung etwas 
anderes bestimmt wird. 4Die Satzung kann auch bestimmen, daß die Gleichstellungsbeauftragten hierzu 
beratend tätig werden, Anregungen vorbringen, Initiativen entwickeln, sonstige öffentlichkeitswirksame 
Maßnahmen sowie gleichstellungsbezogene Projekte durchführen und mit allen für die Umsetzung der 
Gleichberechtigung relevanten gesellschaftlichen Gruppen, insbesondere den Frauengruppen und 
Frauenorganisationen, zusammenarbeiten können.

(2) Kreisangehörige Gemeinden können Gleichstellungsbeauftragte mit deren Einverständnis bestellen; 
Absatz 1 gilt entsprechend.


